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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1938

Norm

EO §299

Rechtssatz

Forderungen auf das Entgelt für eine künftige Lieferung aus einem Lieferungsvertrag können nicht gepfändet werden,

wenn der Anspruch des Verp4ichteten nicht nur von einer künftigen Leistung durch ihn, sondern von einer durch ihn

zu entfaltenden Tätigkeit abhängig ist, die der betreibende Gläubiger gar nicht erzwingen könnte.
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